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(3) Der GKV-Spitzenverband, der PKV-Verband und das BAS prüfen in regelmäßigen 

Abständen, inwieweit eine Anpassung der Vereinbarung erforderlich ist. Die 

Parteien verständigen sich bis zum 30. Juni 2029 über die Rückübertragung der 

von der Förderung nach § 123 und § 124 im Jahr 2029 nicht beanspruchten Mittel 

in das Budget nach § 8 Abs. 7 SGB XI gemäß § 5 Abs. 1 Satz 5 des Vertrages. 

§ 16 Kündigung 

Die Vereinbarung kann mit sechsmonatiger Frist zum Ende eines Kalenderjahres 

gekündigt werden. Sie bleibt auch nach einer Kündigung in Kraft, bis eine andere sie 

ersetzende Vereinbarung in Kraft tritt. 

 

 

 

Bundesamt für Soziale Sicherung 

 

Bonn, den ______________  _______________________________________ 

       (Siegel und rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

GKV-Spitzenverband 

 

Berlin, den ______________  _______________________________________ 

       (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)) 

 

 

PKV-Verband 

Köln, den ______________  _______________________________________ 

       (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)) 


